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Abbestellen  Weiterleiten  Daten ändern

Das Europäische Einheitspatent (UP) und das
Einheitliche Patentgericht (UPC) kommen jetzt wirklich!
Jeder, der mit Patenten im europäischen Raum zu tun hat, kennt es: Das

europäische Patent, erteilt vom Europäischen Patentamt (EPA) in München. Ein

Patent auf Basis einer einzigen Anmeldung mit Wirkung für bis zu 44 Länder. Ein

Erfolgssystem seit der Gründung des EPA im Jahr 1973.

Aber mit der Patenterteilung „zerfällt“ das europäische Patent bis heute zu einem

Bündel von Patenten mit jeweils nationaler Wirkung. Dies hat zur Folge, dass nach

der Erteilung zahlreiche nationale Vorschriften gelten. Bis heute müssen

Übersetzungen eines erteilten europäischen Patents aus der jeweiligen

Verfahrenssprache Englisch, Deutsch oder Französisch in eine oder mehrere

Landessprachen erstellt und fristgerecht bei den nationalen Patentämtern

eingereicht werden, wenn das europäische Patent seine Wirkung in dem jeweiligen

Land behalten soll. Auch eine Umschreibung des Patents nach einem

Inhaberwechsel und vor allem die Durchsetzung des Patents bei erkannter

Patentverletzung muss nach jeweils nationalem Recht für jedes Land gesondert

erfolgen.

Aus diesem Grund gibt es schon seit vielen Jahren Bemühungen, ein einheitliches
Patent auch für die Zeit nach der Patenterteilung zu schaffen. Der jüngste Vorstoß,

das Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (UPC Agreement) vom

19. Februar 2013 und die damit einhergehenden EU-Verordnungen 1257/2012 und

1260/2012, ist nun tatsächlich auf die Zielgerade gekommen. Österreich hat am 19.

Januar 2022 als dreizehnter EU-Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) seine

Ratifizierungsurkunde für den Beitritt zu diesem Übereinkommen hinterlegt. Damit

wurde die letzte Phase auf dem Weg zu einem einheitlichen Europäischen

Patentgericht (Unified Patent Court, UPC) und einem europäischen Patent mit

einheitlicher Wirkung für die teilnehmenden EU-Länder (Unified Patent, UP) eröffnet.

Was jetzt noch fehlt, ist die Arbeitsfähigkeit des neuen Systems herzustellen. Dafür

sieht das Übereinkommen eine Vorbereitungsphase vor, die sogenannte

Provisional Application Phase. Innerhalb dieser Phase werden vor allem die

personellen und technischen Voraussetzungen für das neue System geschaffen.

Erwartet wird, dass diese Phase bis Ende 2022 oder Anfang 2023 abgeschlossen

werden kann. Die Phase endet 3 Monate (genau genommen am ersten Tag des

vierten Monats), nachdem auch Deutschland seine Ratifizierungsurkunde formal

hinterlegt hat. Die entscheidende Rolle Deutschlands wurde bewusst vereinbart, um

den Zeitpunkt der tatsächlichen Inkraftsetzung Tag genau steuern zu können.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Juni 2021 mehrere

Verfassungsbeschwerden gegen die Ratifizierung des Abkommens durch

Deutschland zurückgewiesen hat und das von Bundespräsident Frank-Walter

Steinmeier unterzeichnete Gesetz zum Übereinkommen über ein Einheitliches

Patentgericht (EPGÜ) am 12. August 2021 veröffentlicht wurde, fehlt nur noch die

formale Hinterlegung der deutschen Ratifizierungsurkunde als letzter Akt.

Was bedeutet das zukünftig für Patentanmelder und ihre Wettbewerber? Sie werden

alle mit dem Inkrafttreten des neuen Systems eine dritte Option neben den weiterhin

möglichen europäischen „Bündelpatenten“ und den auf nationalem Weg erteilten

nationalen Patenten zu beachten haben. Die Anmelder müssen für jedes zukünftige

und auch für jedes bestehende europäische Patent individuell entscheiden, ob sie

es der neuen und dann exklusiven Zuständigkeit des kommenden Einheitlichen

Patentgerichts unterstellen wollen, oder ob sie lieber bei dem bisherigen

„Bündelpatent“ und seinen durchweg nationalen Zuständigkeiten bleiben wollen.

Mit Inkrafttreten des neuen Systems unterliegen prinzipiell alle vom EPA erteilten

europäischen Patente der exklusiven Zuständigkeit des Einheitlichen

Patentgerichts. Dies gilt sowohl für Verletzungsklagen als auch für

Nichtigkeitsklagen. Letzteres ist vor allem für Wettbewerber eines Patentinhabers

von Bedeutung, weil die exklusive Zuständigkeit einen zentralen Nichtigkeitsangriff

mit Wirkung für alle beteiligten Länder ermöglicht. Genau darin liegt auch die Gefahr

für den Patentinhaber. Andererseits kann der Patentinhaber von einer zentralen

Durchsetzung im Verletzungsfall profitieren. Ein weiterer Vorteil aus unserer Sicht:

Patentverletzung und Patentnichtigkeit werden im neuen System regelmäßig vor

einem einheitlichen Spruchkörper verhandelt, der neben juristisch qualifizierten

Richtern zumindest einen technisch qualifizierten Richter beinhaltet. Dies ist neu

und gibt es so in keinem bestehenden Patentsystem. Es ist zu erwarten, dass

Entscheidungen in einem Verletzungsstreit stets auch den Einwand mangelnder

Rechtsbeständigkeit angemessen berücksichtigen werden, was im im deutschen

Gerichtssystem mit seiner streng getrennten Zuständigkeit für Verletzung und

Nichtigkeit leider nicht immer der Fall ist.

Die Patentinhaber können während einer Übergangszeit von 7 Jahren, die einmalig

um 7 Jahre verlängert werden kann, ohne Fristbindung einen sogenannten opt-out
gegen die exklusive Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts für europäische

„Bündelpatente“ erklären. Dies sind alle bis zum Inkrafttreten des neuen Systems

erteilten europäischen Patente und darüber hinaus alle zukünftigen europäischen

Patente, bei denen der Patentinhaber bewusst keinen Gebrauch von der Möglichkeit

macht, ein europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung zu erhalten.

Der opt-out muss formal gegenüber der Kanzlei des Einheitlichen Patentgerichts

erklärt werden und ist lediglich dann ausgeschlossen, wenn schon ein Verletzungs-

oder Nichtigkeitsverfahren zu dem betroffenen Patent beim Einheitlichen

Patentgericht anhängig gemacht wurde. Solange das nicht der Fall ist, kann der opt-

out jederzeit erklärt werden und, falls er erklärt wurde, einmalig durch eine opt-in
Erklärung wieder rückgängig gemacht werden.

Dies bedeutet, dass Patentinhaber für alle in Kraft stehenden europäischen Patente

eine individuelle Entscheidung über den opt-out treffen müssen. Keine Entscheidung

bedeutet eine fiktive Entscheidung zugunsten der Teilnahme an dem neuen

Gerichtssystem.

Darüber hinaus müssen Anmelder zukünftig entscheiden, ob sie ein vom EPA zur

Erteilung anstehendes Patent zu einem europäischen Patent mit einheitlicher
Wirkung machen wollen oder ob sie lieber bei dem bekannten „Bündelpatent“

bleiben wollen. Im erstgenannten Fall muss spätestens einen Monat nach der

Erteilung ein formaler Antrag auf einheitliche Wirkung beim EPA gestellt werden. Die

Vorteile eines solchen Antrags liegen in der zentralen Verwaltung des

Einheitspatents. Gesonderte nationale Übersetzungserfordernisse entfallen. Es

genügt eine einzige Übersetzung zusätzlich zu der Erteilung in der

Verfahrenssprache, wobei die Vorschriften so angelegt sind, dass stets eine

englischsprachige Fassung des Einheitspatents existiert. Außerdem fallen

Jahresgebühren zentral in einer Höhe an, die sich an der Höhe der

Jahresgebühren für die vier am häufigsten gewählten europäischen Länder

orientiert. Mit anderen Worten können Patentinhaber für Jahresgebühren in der

Höhe von bisher vier Ländern Schutz in deutlich mehr Ländern erhalten. Wir werden

unsere Mandanten natürlich bei allen zukünftig anstehenden Erteilungen auf diese

neue Wahlmöglichkeit hinweisen und stehen auch darüber hinaus bei Fragen zu

jeder individuellen Entscheidung gern zur Verfügung.

Auch wenn das neue Einheitspatent nun in den Startlöchern steht, bleiben

europäische „Bündelpatente“ auf absehbare Zeit nebenher bestehen. Dies gilt nicht

zuletzt vor dem Hintergrund, dass sich nicht alle europäischen Staaten dem
neuen System anschließen können oder anschließen wollen. Von den derzeit

44 Staaten, die ein Anmelder über eine Patentanmeldung beim EPA erreichen kann,

gehören seit dem Brexit nur 27 Staaten der Europäischen Union (EU) an. Die EU-

Staaten Spanien, Polen und Kroatien haben bislang keine Absicht gezeigt, sich dem

neuen System anzuschließen. Daher steht das Einheitspatent nach heutigem Stand

für maximal 24 EU-Staaten zur Verfügung, wobei noch einige

Ratifizierungsurkunden inklusive derjenigen von Deutschland ausstehen. Den

aktuellen Stand der hinterlegten Ratifizierungsurkunden und der somit

teilnehmenden Länder können Sie auf der Webseite des Rates der Europäischen

Union erfahren.

24 EPÜ-Mitgliedstaaten (blau) erreichbar über eine (UP) Benennung

Einheitspatent ist ein Patent mit zentraler Validierung und Jahresgebühren

Restliche EPÜ-Staaten sind über Standardvalidierung erreichbar, wie bisher

Altes EP-System besteht fort

Weiterführende Informationen
EPA MITTEILUNG

VERANSTALTUNGSHINWEIS: Webinar am 28. April 2022 zum Europäischen

Einheitspatent

Dr. Torsten Duhme, Partner
PROFIL ANSEHEN

ZUM SEITENANFANG

Flugtaxis im Kommen: Zahl der Innovationen im Bereich
Urban Air Mobility deutlich gestiegen
Nach Angaben des DPMA hat sich die Anzahl der deutschen Patentanmeldungen

im Bereich Urban Air Mobility in den vergangenen fünf Jahren verdreifacht.

Insgesamt wurden im Zeitraum 2016 - 2020 mehr als 1.900 Anmeldungen hierzu

eingereicht. Dabei stammt ein Großteil der Anmeldungen aus den USA (42,2 %).

Immer mehr Anmeldungen kommen mittlerweile jedoch auch aus Deutschland. So

wurden im Jahr 2020 rund 120 Patente angemeldet und damit mehr als doppelt so

viele wie im Jahr 2019. Demgegenüber ist die Zahl der Anmeldungen aus den USA

gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Der Begriff Urban Air Mobility (UAM) bezeichnet die Ausweitung städtischer

Transportsysteme in den Luftraum. Bei den verwendeten Flugkörpern handelt es

sich zumeist um Multikopter, die in der Stadt auf einer recht kleinen Fläche

senkrecht starten und landen können. Der hohe Energiebedarf beim senkrechten

Starten und Landen stellt eine der wesentlichen Herausforderungen bei der

Entwicklung der Flugtaxis dar. Ein Großteil der Patentanmeldungen bezieht sich

daher auf Systeme der Energieversorgung und –speicherung. Zudem betreffen

zahlreiche Patentanmeldungen die Ausgestaltung zusätzlicher Tragflächen zur

Erzeugung von aerodynamischem Auftrieb im Reiseflug.

Immer mehr Großstädte leiden an einer überlasteten Infrastruktur und suchen nach

umwelt- und ressourcenschonenden Lösungen. Die Einführung von Flugtaxis für

den Personen– und Frachttransport könnte dabei eine ganz erhebliche Rolle bei der

Entlastung dieser Städte spielen. Vor diesem Hintergrund rechnen Experten damit,

dass es sich beim Bereich Urban Air Mobility um einen Zukunftsmarkt mit enormen

wirtschaftlichen Potential handelt.

Quelle: DPMA

Weiterführende Informationen
PRESSEMITTEILUNG DPMA

INFOGRAFIKEN DPMA

NEWSLETTER ROLAND BERGER

ZUM SEITENANFANG

News aus den Ämtern

EPA Statistik 2021: Zahl der europäischen Patentanmeldungen trotz
Pandemie auf Rekordhöhe

Die Zahl der Patentanmeldungen bei dem Europäischen Patentamt (EPA) hat im

Jahr 2021 eine neue Höchstmarke erreicht. Es wurden 188.600 Patentanmeldungen

eingereicht, was einem Wachstum von 4,5 % entspricht und den alten Rekordwert

von 2019 in Höhe von 181.532 Patentanmeldungen deutlich übertrifft. Nachdem die

Zahl der Patentanmeldungen 2020 leicht zurückging (- 0,6 %) war im vergangenen

Jahr somit eine sichtbare Erholung festzustellen.

Quelle: Europäisches Patentamt 2022

Am größten war der Zuwachs bei Patentanmeldungen im Bereich der digitalen
Kommunikation (+ 9,4 % gegenüber 2020), gefolgt von Medizintechnik (+ 0,8 %).

Computertechnik als drittstärkster Bereich unter den zehn führenden

Technologiefeldern verzeichnete das größte Wachstum (+ 9,7 %). Von einem

geringen Niveau aus fand auch in den Bereichen audiovisuelle Technologie (+ 24 %)

und Halbleiter (+ 21 %) ein starker Anstieg statt. Auch in den Bereichen

Arzneimittel (+ 6,9 %) und Biotechnologie (+ 6,6 %) waren wieder starke

Patentaktivitäten festzustellen, was insbesondere auf Erfindungen in Bezug auf

Impfstoffe und andere Bereiche des Gesundheitswesens zurückzuführen war.

Quelle: Europäisches Patentamt 2022

Die anmeldestärksten Länder waren auch 2021 erneut die USA, Deutschland,

Japan, China und Frankreich. Die größten Anmeldezuwächse kamen aus China und

den USA.

Die Zahl der Patentanmeldungen aus Europa erhöhte sich im vergangenen Jahr (+

2,8 %). Ihr Anteil am gesamten Anmeldeaufkommen beim EPA fiel jedoch zurück

auf 44 %. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zunehmend Patentanmelder

außerhalb Europas, insbesondere aus Asien, ihre Erfindungen auf dem

europäischen Markt schützen wollen.

Quelle: Europäisches Patentamt 2022

Im Unternehmensranking der führenden Anmelder stand Huawei 2021 an erster

Stelle, gefolgt von Samsung (Erstplatzierter im Jahr 2020) und LG. Unter den Top

10 befinden sich vier Unternehmen aus Europa, die zum Teil auch von

WITTEWELLER vertreten werden.

Quelle: Europäisches Patentamt 2022

Weiterführende Informationen
EPA MITTEILUNG

PATENT INDEX 2021

Neue EPA-Gebühren seit 1. April 2022

Das EPA hat die Gebühren und Auslagen mit Wirkung zum 1. April 2022 neu

festgesetzt.

Die neuen EPA-Gebühren finden Sie hier. Weitere Hinweise des EPA in Bezug auf

die Zahlung von Gebühren und Auslagen gemäß der neuen Gebührenordnung sind

hier abrufbar.

Gerne beraten wir Sie zu gebührenrechtlichen Fragen.

Beitritt Chinas zum Haager Musterabkommen

China ist am 5. Februar 2022 dem Haager Musterabkommen ("Haager Abkommen

über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle") durch

Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum

(WIPO) beigetreten.

Das Abkommen tritt für China am 5. Mai 2022 in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt können

internationale Designs bei der WIPO auch mit Schutzwirkung für China angemeldet

werden. Der Designschutz erstreckt sich jedoch nicht auf das Gebiet von Hongkong

und Macao.

Vorteil einer internationalen Designanmeldung nach dem Haager Musterabkommen

ist, dass mit einer einzigen internationalen Anmeldung bei der WIPO Designs in

vielen verschiedenen Ländern des Haager Systems angemeldet werden können.

Eine vorherige nationale Anmeldung des Designs ist nicht erforderlich.

Weiterführende Informationen
WIPO NEWS

Jamaika tritt diversen internationalen Verträgen im IP-Bereich bei

Jamaika ist mit Wirkung zum 10. Februar 2022 dem Vertrag über die internationale

Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) beigetreten. Seit dem 10.

Februar 2022 können ausländische Innovatoren und Patentinhaber das PCT-

System nutzen, um Patentschutz für ihre Erfindungen in Jamaika zu beantragen.

Ebenfalls mit Wirkung zum 10. Februar 2022 ist Jamaika dem Haager
Musterabkommen beigetreten. Seit diesem Zeitpunkt können internationale

Designs auch mit Schutzwirkung für Jamaika angemeldet werden.

Des Weiteren ist Jamaika dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die

internationale Registrierung von Marken (Madrider Protokoll) beigetreten. Das

Madrider Protokoll ist mit Wirkung zum 27. März 2022 in Kraft getreten.

Weiterführende Informationen
WIPO PCT NEWS

WIPO HAGUE NEWS

WIPO MADRID NEWS

EUIPO vermeldet 2,5-millionste EU-Markenanmeldungen

Am 18. März 2022 hat das EUIPO die 2,5-millionste Markenanmeldung

entgegengenommen. Dieser Rekord folgt kurz auf den Rekord aus dem Jahr 2021,

in dem beinahe 200.000 EU-Markenanmeldungen beim EUIPO eingingen.

Im Jahr 2011 wurde die 1-Millionen-Grenze bei den EU-Markenanmeldungen

überschritten. Seitdem ist die Nachfrage nach EU-Marken aus fast allen Ländern

und Regionen der Welt gestiegen. Insbesondere in den Jahren 2020 und 2021 war

ein sprunghafter Anstieg bei EU-Markenanmeldungen auf fast 177.000 bzw.

198.000 EU-Markenanmeldungen zu verzeichnen. Dies entspricht einem Anstieg

der Anmeldungen um 10 % im Jahr 2020 bzw. um 12 % im Jahr 2021 im Vergleich

zum Vorjahr.

Dieser Rekord hängt eng mit dem starken Wachstum der Anmeldungen aus China

in den letzten zehn Jahren und insbesondere in den Jahren 2020 und 2021

zusammen, als China das Land mit den meisten Anmeldungen beim EUIPO wurde,

gefolgt von Deutschland und den USA. Die jüngsten Zahlen für 2022 zeigen einen

deutlichen Wiederanstieg der EU-Marken in den EU-Mitgliedstaaten, wobei

Deutschland den Spitzenplatz einnimmt.

Weiterführende Informationen
EUIPO NEWS

ZUM SEITENANFANG

Russland-Sanktionen: Was in Bezug auf Schutzrechte
in Russland zu beachten ist
Der seit dem 24. Februar 2022 geführte Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine

verursacht großes menschliches Leid und hat gleichzeitig politische und

wirtschaftliche Auswirkungen, die in ihrer gesamten Tragweite noch nicht absehbar

sind.

Die EU-Mitgliedsländer, die USA und zahlreiche weitere Länder haben schwere

Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Wir möchten Ihnen einen kurzen

Überblick darüber verschaffen, welche Auswirkungen diese Sanktionen auf Ihre

Schutzrechte bzw. Schutzrechtsstrategien in Bezug auf Russland haben können.

Ist es aktuell sinnvoll, Schutzrechte in Russland anzumelden?

Marken- und Designanmeldungen mit Schutz in Russland unterliegen aktuell

keinen Beschränkungen und können daher, bei derzeitiger Rechtslage,

grundsätzlich weiterhin eingereicht werden.

In Bezug auf Patente und Gebrauchsmuster sind grundsätzlich warenbezogene

Sanktionen zu beachten, wobei jedoch nach dem jeweiligen Verwendungszweck der

vom Patent umfassten Waren bzw. Technologien zu unterscheiden ist:

Patentanmeldungen mit Schutz für Russland in Bezug auf Waren/Technologien, die

zivilen Zwecken dienen und sog. Dual-Use-Güter sind nach aktuellem Stand nicht

von den Sanktionen betroffen. "Dual-Use" bedeutet die grundsätzliche

Verwendbarkeit von Technologien oder Gütern zu zivilen als auch zu militärischen

Zwecken.

Patentanmeldungen in Bezug auf Waren/Technologien, die bestimmungsgemäß zur

militärischen und technologischen Stärkung Russlands oder zur Entwicklung
des Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen können, einschließlich der

Bereiche Ölraffination, Luft- und Raumfahrt und Seeschifffahrt, unterfallen hingegen

den in Verordnung (EU) 833/2014 in der Fassung vom 16. März 2022 geregelten

Sanktionen. Die Übermittlung diesbezüglicher Informationen dürfte dabei als eine

technische Hilfe im Sinne der Verordnung zu bewerten sein, die nicht nur durch die

Ausfuhr von Waren/Technologie erfolgen kann, sondern auch durch die Offenbarung

in Patentanmeldungen, die sich auf derartige Waren bzw. Technologie beziehen.

In praktischer Hinsicht ist bei Schutzrechtsanmeldungen in Russland jedoch

grundsätzlich zu beachten, dass die Abwicklung von Zahlungen nach Russland

problematisch sein kann, nachdem russische Banken im Zuge der Sanktionen vom

SWIFT-System abgekoppelt wurden und die meisten Banken Überweisungen nach

Russland bereits komplett gestoppt haben.

Was sind Schutzrechte in Russland aktuell noch wert?

Nach aktuellem Stand haben russische Schutzrechte weiterhin Bestand. Jedoch hat

die russische Regierung kürzlich mit den Verordnungen Nr. 299 und 430-r vom 5.

und 6. März 2022 beschlossen, dass russische Unternehmen und Einzelpersonen

berechtigt sind, Erfindungen, Gebrauchsmuster und Industriedesigns von

Schutzrechtsinhabern aus "unfreundlichen Staaten", wozu auch die Mitglieder der

Europäischen Union zählen, ohne deren Zustimmung und ohne Zahlung einer

Entschädigung zu benutzen.

Die Verordnung Nr. 299 stützt sich auf Bestimmungen im russischen

Zivilgesetzbuch, wonach die russische Regierung berechtigt ist, im Falle äußerster

Notwendigkeit im Zusammenhang mit der Verteidigung und Sicherheit des Staates,

dem Schutze des Lebens und der Gesundheit der Bürger die Nutzung von

Erfindungen, Gebrauchs- oder Geschmacksmustern ohne Zustimmung eines

Patentinhabers im Wege einer Zwangslizenzierung kurzfristig und gegen "anteilige"

Vergütung zu gestatten.

Es ist davon auszugehen, dass Russland bei fortdauerndem Krieg und

entsprechend anhaltenden Wirtschaftssanktionen westlicher Länder verstärkt

Zwangslizenzen auf Patente von Inhabern aus „unfreundlichen Staaten“ ohne

jegliche Entschädigung gewähren wird. Inhaber russischer Schutzrechte sollten sich

daher darauf einstellen, dass im Fall von Rechtsverletzungen keine Unterlassungs-

und Schadensersatzansprüche durchgesetzt werden können.

Welche Strategie sollte jetzt in Bezug auf russische Schutzrechte verfolgt
werden?

Wegen der aktuell unsicheren Rechtslage empfehlen wir Zurückhaltung bei

Neuanmeldungen von Patenten und Gebrauchsmustern mit Wirkung für die

Russische Föderation, sofern diese Waren und Technologien betreffen, welche

gemäß der EU-Verordnung 833/2014 mit Sanktionen belegt sind. Inhaber bereits

anhängiger, veröffentlichter Schutzrechte können nach unserer Einschätzung

grundsätzlich an diesen festhalten und bestehende Schutzrechte verlängern. Im Fall

von Schutzrechtsverletzungen in Russland ist im Einzelfall zu prüfen, ob diese

sinnvollerweise gerichtlich verfolgt werden sollten.

Jedenfalls sollten Schutzrechtsverletzungen in Russland sorgfältig dokumentiert

werden für Zeiten, in denen eine effektive Rechtsdurchsetzung in Russland wieder

möglich ist. Wir empfehlen Ihnen, im Einzelfall das jeweilige Vorgehen mit uns zu

diskutieren.

Weiterführende Informationen
MITTEILUNG GTAI

MITTEILUNG EURACTIV

Dr. Marco Findeisen, Partner
PROFIL ANSEHEN

ZUM SEITENANFANG

Veranstaltungshinweis: Webinar am 28. April 2022 zum
Europäischen Einheitspatent
Am 28. April 2022 veranstaltet die Wirtschaftskanzlei CMS Hasche Sigle unter

Mitwirkung von WITTEWELLER ein Webinar zum Thema Europäisches

Einheitspatent. Im Rahmen dieser Veranstaltung diskutieren wir, welche

Möglichkeiten es gibt, sich optimal auf die Einführung des Einheitspatents

vorzubereiten. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unseren Beitrag „Das

Europäische Einheitspatent (UP) und das Einheitliche Patentgericht (UPC) kommen

jetzt wirklich!“ in diesem Newsletter.

Für WITTEWELLER ist unser Partner Dr. Torsten Duhme mit einem Vortrag zu dem

UPC am Start und steht Ihnen für eine anschließende Diskussionsrunde zur

Verfügung.

VORTRAG Das neue Europäische Einheitspatent (UP) und das Einheitliche

Patentgericht (UPC)

TERMIN Donnerstag, 28. April 2022

15:00 – 16:30 Uhr

EINWAHL Eine direkte Einwahlmöglichkeit besteht über die nachfolgenden Links:

15.00 – 16.30 Uhr IP Circle

Microsoft Teams-Besprechung

Nehmen Sie von Ihrem Computer oder der mobilen App aus teil
Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen

Mit einem Videokonferenzgerät teilnehmen
964051346@t.plcm.vc

Videokonferenz-ID: 121 075 821 1

Alternative VTC-Anweisungen

Oder anrufen (nur Audio)
+49 69 365057556, Germany, Frankfurt am Main 

Telefonkonferenz-ID: 130 785 90#

Lokale Nummer suchen | PIN zurücksetzen
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